
Als staatlich befugte und beeidete 
Personen sind Ziviltechniker:innen auf 
vielen verschiedenen ingenieur- oder 
naturwissenschaftlichen Fachgebieten 
tätig. Ziviltechniker:innen sind 
freiberufliche Architekt:innen oder 
Zivilingenieur:innen.

Ziviltechniker:innen sind mit 
„öffentlichem Glauben“ versehen. 
Sie dürfen somit innerhalb ihres Fach-
gebiets öffentliche Urkunden erstellen. 
Diese Urkunden werden so anerkannt, 
als wären sie direkt von einer Behörde 
ausgestellt.
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Was machen 
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Unabhängige Ziviltechniker:innen
Wir beraten, planen, prüfen, beurkunden und haften dafür persönlich.

Mediation



 

Unabhängigkeit: Wir vertreten ausschließlich 
unsere Auftraggeber:innen und sind frei von 
Hersteller:inneninteressen. Unsere Pflicht zu 
Objektivität und Verschwiegenheit ist 
gesetzlich vorgegeben.

Qualität: Hohe Fachkenntnis, Arbeiten am Stand 
der Technik und verpflichtende Weiterbildung 
sichern die beste Qualität.

Urkunden: Als „technische Notar:innen“ 
erstellen wir für Privatpersonen, Unternehmen, 
Organisationen, Behörden und Körperschaften 
Urkunden, die Vertrauen schaffen.

Rechtssicherheit: Als Freiberufler:innen und 
Sachverständige unterliegen wir einem strengen 
Standesrecht (ZTG, Berufskodex) und 
haften persönlich. 

Oberösterreich & Salzburg
0 732 73 83 94	
linz@arching-zt.at

Wien, Niederösterreich & Burgenland
0 1 5051781		
kammer@arching.at

Steiermark & Kärnten
0 316 82 63 44 0	
office@ztkammer.at

Tirol & Vorarlberg
0 512 588 335	
arch.ing.office@kammerwest.at

                  

                 zt.at

 

Sie haben 
Fragen?

Was sind die Stärken 
von Ziviltechniker:innen?


